
 

  

S 21 AS 483/18

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Sozialgericht Aachen
Sachgebiet Grundsicherung für Arbeitsuchende
Abteilung 21
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 21 AS 483/18
Datum 12.03.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 AS 921/20
Datum 19.08.2020

3. Instanz

Datum -

Die Klage wird abgewiesen. Kosten sind nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die HÃ¶he der bewilligten Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach dem SGB II fÃ¼r die Zeit vom 00.00.00 bis 00.00.00.

Der 0000 geborene KlÃ¤ger steht im laufenden Bezug von Leistungen der
Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende nach dem SGB II beim Beklagten.

Mit Bescheid vom 00.00.0000 bewilligte der Beklagte dem KlÃ¤ger â�� aufgrund
schwankenden Einkommens aus selbststÃ¤ndiger ErwerbstÃ¤tigkeit â�� vorlÃ¤ufig
Leistungen in HÃ¶he von 0,0 EUR/mtl. fÃ¼r den Bewilligungszeitraum vom 00.00.00
bis 00.00.00.

Hiergegen legte der KlÃ¤ger am 00.00.00 Widerspruch ein. Zur BegrÃ¼ndung
wurde eingewandt, der Beklagte habe zu Unrecht bei der Prognose hinsichtlich der
EinkÃ¼nfte aus der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit Aufwand fÃ¼r Wareneinkauf,
betriebliche Versicherungen, Fahrtkosten, Telefonkosten sowie fremd vergebene
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Buchhaltungs- und BÃ¼roarbeiten nicht berÃ¼cksichtigt. Mit Widerspruchsbescheid
vom 00.00.00 wies der Beklagte den Widerspruch als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Hiergegen erhob der KlÃ¤ger am 00.00.00 Klage beim Sozialgericht Aachen. Der
KlÃ¤ger moniert die Verletzung von Verfassungsâ�� und Europarecht bei der
Berechnung/Prognose seines auf den Regelbedarf angerechneten Einkommens aus
selbstÃ¤ndiger ErwerbstÃ¤tigkeit.

Mit Bescheid vom 00.00.00 hat der Beklagte den Leistungsanspruch des KlÃ¤gers
fÃ¼r den streitgegenstÃ¤ndlichen Bewilligungszeitraum auf 0,00 EUR monatlich
fest. Es handelt sich hierbei um die endgÃ¼ltige Festsetzung des
Leistungsanspruchs. Die Entscheidung wurde damit begrÃ¼ndet, dass der KlÃ¤ger
die abschlieÃ�ende EinkommenserklÃ¤rung nebst Belegen trotz Aufforderungen
und Fristsetzungen nicht vorgelegt habe. Der Kammervorsitzende hat den
Sachverhalt mit den Beteiligten am 20.09.2018 erÃ¶rtert. Im Nachgang zu diesem
Termin hat der KlÃ¤ger Nachweisunterlagen zu den Einnahmen und Ausgaben aus
seiner selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit zur Gerichtsakte gereicht. Mit Bescheid vom
00.00.00 hat der Beklage dem KlÃ¤ger fÃ¼r den Zeitraum vom 00.00.00 bis
00.00.00 endgÃ¼ltig Leistungen in HÃ¶he von 0,00 EUR/mtl. bewilligt. Dabei hat er
ausgehend vom Gesamtgewinn in HÃ¶he von 0,00 EUR ein bereinigtes monatliches
Durchschnittseinkommen von 0,00 EUR auf den Regelbedarf angerechnet.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 00.00.00 ist fÃ¼r den KlÃ¤ger
niemand erschienen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er hÃ¤lt die getroffenen Entscheidungen fÃ¼r rechtmÃ¤Ã�ig.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
gewechselten SchriftsÃ¤tze und die Ã¼brige Gerichtsakte sowie auf die
Verwaltungsakte des Beklagten verwiesen, deren wesentlicher Inhalt Gegenstand
der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Kammer kann entscheiden, obwohl fÃ¼r den KlÃ¤ger zum Termin niemand
erschienen ist. Mit ordnungsgemÃ¤Ã� erfolgter Ladung ist auf diese MÃ¶glichkeit
hingewiesen worden.

Die zulÃ¤ssige Klage ist nicht begrÃ¼ndet.

Die angefochtenen Bescheide beschweren den KlÃ¤ger nicht im Sinne des Â§ 54
Abs. 2 Satz 1 SGG.

Nach Â§ 41a Abs. 1 Satz 1 SGB II ist Ã¼ber die Erbringung von Geld- und
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Sachleistungen vorlÃ¤ufig zu entscheiden, wenn 1. zur Feststellung der
Voraussetzungen des Anspruchs auf Geld- und Sachleistungen voraussichtlich
lÃ¤ngere Zeit erforderlich ist und die Voraussetzungen fÃ¼r den Anspruch mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen oder 2. ein Anspruch auf Geld- und
Sachleistungen dem Grunde nach besteht und zur Feststellung seiner HÃ¶he
voraussichtlich lÃ¤ngere Zeit erforderlich ist. Da der KlÃ¤ger selbstÃ¤ndig tÃ¤tig ist
und aus dieser TÃ¤tigkeit schwankendes Einkommen erzielt, hat der Beklagte mit
Bescheid vom 00.00.00 zu Recht zunÃ¤chst eine vorlÃ¤ufige Leistungsbewilligung
fÃ¼r die Zeit vom 00.00.00 bis 00.00.00 vorgenommen.

Nach Â§ 41a Abs. 5 Satz 1 SGB II geltend, sofern innerhalb eines Jahres nach Ablauf
des Bewilligungszeitraums keine abschlieÃ�ende Entscheidung nach Â§ 41a Abs. 3
SGB II ergeht, die vorlÃ¤ufig bewilligten Leistungen als abschlieÃ�end festgesetzt.
Dies gilt nicht, wenn 1. die leistungsberechtigte Person innerhalb der Frist nach Satz
1 eine abschlieÃ�ende Entscheidung beantragt oder 2. der Leistungsanspruch aus
einem anderen als dem nach Absatz 2 Satz 1 anzugebenden Grund nicht oder nur in
geringerer HÃ¶he als die vorlÃ¤ufigen Leistungen besteht und der TrÃ¤ger der
Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende Ã¼ber den Leistungsanspruch innerhalb eines
Jahres seit Kenntnis von diesen Tatsachen, spÃ¤testens aber nach Ablauf von zehn
Jahren nach der Bekanntgabe der vorlÃ¤ufigen Entscheidung, abschlieÃ�end
entscheidet. Vorliegend hat der Beklagte mit Bescheid vom 00.00.00 abschlieÃ�end
Ã¼ber die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
dem SGB II fÃ¼r die Zeit vom 00.00.00 bis 00.00.00 entschieden. Nachdem der
KlÃ¤ger die entsprechenden Nachweisunterlagen zu den Einnahmen und Ausgaben
aus seiner selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit vorgelegt hat, hat der Beklagte eine
SachprÃ¼fung vorgenommen und den endgÃ¼ltigen Leistungsanspruch neu
festgestellt. Substantiierte EinwÃ¤nde gegen die Feststellung seines Einkommens
sind vom KlÃ¤ger nicht vorgebracht worden. Auch fÃ¼r die Kammer ist nicht
erkennbar, dass der Beklagte eine fehlerhafte Berechnung vorgenommen hat. Nach
alledem sieht die Kammer keinen Anspruch des KlÃ¤gers auf hÃ¶here Leistungen
fÃ¼r den streitgegenstÃ¤ndlichen Bewilligungszeitraum.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 10.12.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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